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Allgemeine Vertragsbestimmungen zum RISE-
Lizenzvertrag 

1 Geltungsbereich 

a) Mit RISE (Response-Inducing Sustainability Evaluation) verfügt die Berner Fachhochschule, 
Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL in Zollikofen, Schweiz, über 
eine computerbasierte Methode für die landwirtschaftliche Beratung, Forschung und 
Ausbildung, mit der sich die Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe analysieren und 
zusammen mit den Betriebsleitern verbessern lässt. Die RISE-Methode umfasst ein 
wissenschaftliches Indikatoren-Rahmenwerk, eine Computer-Software sowie diverse 
Begleitmaterialien wie Handbücher, Arbeitshefte und Vorlagen. RISE steht im Eigentum der BFH 
und kann mit einer Lizenz genutzt werden. 
 

b) Diese allgemeinen Vertragsbestimmungen gelten für alle Verträge, durch welche die  

Berner Fachhochschule 

Departement Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL 

Abteilung Agronomie 

Länggasse 85 

CH-3052 Zollikofen 

im Folgenden «BFH» genannt 

die Nutzung der RISE-Methode durch einen zeitlich befristeten Lizenzerwerb einräumt. Im 
Rahmen der Vertragsanbahnung werden diese allgemeinen Vertragsbestimmungen, welche die 
Rechte und Pflichten der Parteien regeln, zur Verfügung gestellt, wobei der oder die 
Vertragsunterzeichner*in mit der Anfrage zum Abschluss des RISE-Lizenzvertrags diese 
Allgemeinen Vertragsbestimmungen akzeptiert. 
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2 Definitionen RISE 3.0 

Benutzer*innen                    (mehrere möglich je RISE-Lizenz) 
 

Benutzer*innen sind Personen, welche die RISE-Software nutzen. Sie besitzen ein Benutzerkonto in der 
RISE-Software, das zur Identifikation der nutzenden Personen dient.  
 
Benutzerlizenz                   (mehrere möglich je RISE-Lizenz) 
 
Mit der Benutzerlizenz erhalten Benutzer*innen Zugang zur RISE-Software und zu den für sie 
freigegebenen Inhalten. Alle Benutzer*innen benötigen eine gültige Benutzerlizenz, um mit der RISE-
Software arbeiten zu können. 
 
Organisation                                      (eine je RISE-Lizenz) 
 
Als Organisation bezeichnet man die Vertragspartnerin, mit der der RISE-Lizenzvertrag abgeschlossen 
wird. Das können natürliche Personen (Einzelpersonen) oder juristische Personen ((Einzel)-firmen, 
Schulen, Unternehmen) sein.  
Alle Benutzer*innen einer RISE-Lizenz müssen der gleichen Organisation angehören. Eine RISE-Lizenz 
kann nur von einer Organisation erworben werden. Ein Zusammenschluss mehrerer Organisationen 
zwecks Lizenzerwerbes ist nicht möglich. 
 
Projekte                    (mehrere möglich je RISE-Lizenz) 
 
In der RISE-Software werden Projekte definiert, in diesen können Betriebserhebungen oder Szenarien 
abgespeichert werden. Die Administratoren eines Projektes bestimmen, welche Benutzer*innen den 
Projekten zugeordnet werden und damit Lese- und Schreibrechte besitzen. Projekte werden von der BFH 
administriert (Anlegen, Löschen, Zuordnung von Benutzer*innen zu Projekten, usw.). Das 
Administrieren der Projekte wird nach Aufwand verrechnet.  
 
RISE-Lizenz                                      (eine je RISE-Lizenz) 
 
Bei Vertragsabschluss wird der Typ der RISE-Lizenz (Schule, Beratung, Forschung oder Studium) und die 
Anzahl der Benutzerlizenzen bestimmt.    
 
SPOC (Single Person of Contact)                                      (eine je RISE-Lizenz) 
 
Ein oder eine Benutzer*in wird als «SPOC» definiert und ist damit die Ansprechperson für die BFH und 
für administrative Belange zuständig. 
 
Vertragsunterzeichner*in                                   (eine*r je RISE-Lizenz) 
 
«Vertragsunterzeichner*in» bezeichnet die Person, die den RISE-Lizenzvertrag unterzeichnet. Sie wählt 
den Typ der RISE-Lizenz aus und ist für die Einhaltung des Vertrages, das Bezahlen anfallender 
Gebühren und einem allfälligen Erneuern des RISE-Lizenzvertrages verantwortlich. 
Vertragsunterzeichnende können Benutzer*innen sein, dies ist jedoch nicht zwingend nötig. 
 
Vertragsunterzeichner*innen und SPOCs können dieselbe Person sein. 
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3 Vertragsgegenstand, Vertragsbestandteile 

a) Die BFH erteilt den Benutzer*innen eine Lizenz zur Nutzung der RISE-Methode zum Zweck der 
eigenen Anwendung und der Beratung Dritter. Der Lizenzerwerb ist befristet und ergibt sich 
aus dem Angebot, welches der Vertragsunterzeichner, die Vertragsunterzeichnerin ausgewählt 
hat und welches seitens der BFH elektronisch bestätigt wird. Mit dem Lizenzerwerb werden ein 
Zugang zur RISE-Software, Arbeitsmaterialien sowie Support gemäss Punkt 5 «Zusätzliche 
Leistungen» zur Verfügung gestellt. 

b) Nach Ablauf des RISE-Lizenzvertrages haben Benutzer*innen während eines Jahres Lese- und 
Exportrechte an eigenen gespeicherten Daten. Danach besteht kein Anspruch mehr auf 
Aufbewahrung der Daten durch die BFH.  

c) Nach Vertragsbeendigung darf die RISE-Methode nicht durch Benutzer*innen weiterverwendet, 
kopiert oder verteilt werden. 

d) Der Anwendungszweck der RISE-Software liegt darin, die Nachhaltigkeit von realen und fiktiven 
Betrieben zu analysieren. 

e) In der RISE-Datenbank wird genügend Speicherplatz zur Verfügung gestellt, so dass für die 
Erhebung relevante Daten abgelegt werden können.  

f) Es existieren verschiedene RISE-Lizenzen für unterschiedliche Kundengruppen und 
Anwendungsbereiche. Auf Anfrage können zu den gewählten Lizenzen zusätzliche Leistungen 
gebucht werden. 

g) Die BFH kann das Leistungsangebot jederzeit ändern oder die Erbringung von Dienstleistungen 
einstellen. Wird die Software eingestellt, werden alle von den Benutzer*innen gespeicherten 
Daten an sie ausgehändigt und der bereits geleistete Geldbetrag für die restliche 
Vertragsperiode wird von der BFH anteilig an den oder die Vertragsunterzeichner*in 
zurückbezahlt. 

h) Die BFH ist berechtigt, die Daten und Ergebnisse der Betriebserhebungen in anonymisierter 
Form zu nutzen und/oder Dritten z.B. im Rahmen wissenschaftlicher Forschungsarbeiten 
zugänglich zu machen. Eine Nutzung und/oder Weitergabe von Daten in nichtanonymisierter 
Form erfolgt nicht, ausser mit einer separaten schriftlichen Zustimmung der betroffenen 
Betriebsleitung. 

i) Bestandteile des Vertrages sind ausser diesen vorliegenden «Allgemeinen 
Vertragsbestimmungen zum RISE-Lizenzvertrag» der als Annex I und II beigefügte «RISE-
Verhaltenskodex»; die «Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BFH», welche im Rahmen des 
Vertragsabschlusses zugänglich gemacht sind. Im Zweifel gehen diese Allgemeinen 
Vertragsbestimmungen den Regelungen aus dem RISE-Verhaltenskodex und den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der BFH vor. 

4 Lizenzgebühren 

a) Vertragsunterzeichner*innen entrichtet der BFH eine Lizenzgebühr gemäss der ausgewählten 
und seitens der BFH bestätigten RISE-Lizenz.  

b) Die BFH stellt dem oder der Vertragsunterzeichner*in mit oder nach Bestätigung des RISE-
Lizenzvertrags eine Rechnung, welche sofort fällig und ohne Abzug innerhalb von dreissig (30) 
Tagen zahlbar ist. 

c) Zahlungen erfolgen in Schweizer Franken, in Euro oder in US-Dollar. Bankspesen für Zahlungen 
in Fremdwährungen gehen zu Lasten der Vertragsunterzeichner*innen. 

d) Dienstleistungen und Gebühren in Schweizer Franken (CHF) verstehen sich inklusive 8.1 % 
Mehrwertsteuer. Dienstleistungen und Gebühren in Euro (€) verstehen sich exklusive 
Mehrwertsteuer und sind gemäss Art. 23 MWSTG des schweizerischen Bundesgesetzes durch 
die Vertragsunterzeichner*innen zu entrichten. 

e) Kommen Vertragsunterzeichner*innen mit der Bezahlung der Lizenzgebühr in Verzug, so kann 
die BFH Verzugszinsen in der Höhe von 5% p.a. des verzögerten Anteils geltend machen. Über 
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diesen Verzugszins hinausgehende Schadenersatzforderungen bleiben der BFH ausdrücklich 
vorbehalten.  

f) Im Falle, dass Vertragsunterzeichner*innen mit Zahlungen in der Vergangenheit bereits im 
Verzug war oder sonstige Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder -willigkeit bestehen, ist die BFH 
ohne Angaben von Gründen berechtigt: 
i) Forderungen mit sofortiger Fälligkeit zu stellen oder 
ii) für alle ausstehenden Forderungen Sicherheiten zu verlangen und/oder  
iii) noch ausstehende Leistungen nur gegen Vorkasse auszuführen bzw. zu liefern. 

5 Zusätzliche Leistungen 

In der RISE-Lizenz ist eine Stunde kostenloser Support inbegriffen, darüber hinaus gehende Leistungen 
werden mit einer Gebühr verrechnet von:  

 125 CHF / Stunde, inkl. MWST  
 125 EUR / Stunde, exkl. MWST 
 130 USD / Stunde, exkl. MWST 

Zusätzliche Leistungen werden am Ende der Vertragsperiode verrechnet. Die unter Punkt 4 
«Lizenzgebühren» getroffenen Regelungen gelten entsprechend. 
 
Die Abgrenzung zwischen kostenpflichtigen Supportleistungen und kostenfreien Wartungsarbeiten 
ergibt sich aus nachfolgender Tabelle: 
 

  Wartung (kostenlos) Support (kostenpflichtig) 

Datenbank 
Inkonsistenzen in der 

Datenbank 

Hilfestellung  für  zur  Konfiguration  neuer  Objekte  (bspw.  Projekte, 

Regionen, Masterdaten). 

Aufwände  infolge  versehentlichen  Löschens  von  Datensätzen  und 

daraus  resultierender Notwendigkeit, die  verlorenen Daten  aus dem 

Backup zurückzuholen. 

Software  Fehler in der Software 
Behebung von Folgen einer Fehlbedienung, die aufgrund von Schulung 

und Konsultation der Hilfemanuals hätte vermieden werden können. 

Beratung 
Beratung beim Erwerb neuer 

RISE‐Lizenzen 
Beratung jeglicher Art in der Anwendung von RISE. 

 
Support ist in der Regel während Werktagen von Montag bis Freitag in einem Zeitraum von 08.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr Schweizer Ortszeit möglich. Es sind folgende Kontaktwege einzusetzen: 
 
Via E-Mail: rise.hafl@bfh.ch  
Via Telefon:  +41 31 910 29 24 
Via Website:  Formular: Supportanfrage 
 
Zusätzlich bietet die BFH auf Anfrage individuell zugeschnittene fachliche Beratung an, beispielsweise 
begleitet und erstellt sie Studien und Berichte und bereitet die erfassten Daten auf. Ein auf individuelle 
Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot wird in Offerten erstellt. 
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6 Nutzungsbedingungen RISE-Software  

a) Die Nutzung der RISE-Software ist nur Personen gestattet, die eine persönliche und nicht 
übertragbare Zugangsberechtigung durch die BFH erhalten haben. Dies setzt die Teilnahme 
an einem offiziellen Training, eine individuelle Einführung oder eine explizite individuelle 
Regelung voraus. 

b) Zur Authentifizierung der Benutzer*innen müssen identifizierende Benutzerdaten wie 
Benutzername, Vor- und Nachname, Email-Adresse und Passwort angegeben werden. 

c) Für die Aktualisierung der Benutzerdaten sind die Benutzer*innen verantwortlich. 

7 Zugangsberechtigungen RISE-Software 

a) Eine Zugangsberechtigung erlaubt Benutzer*innen, in der RISE-Software Projekte und 
Betriebserhebungen/Szenarien anlegen und bearbeiten zu können. 

b) In einem Rollenmodell wird definiert, was die Benutzer*innen in der RISE-Software mit den 
ihnen zugänglichen Daten machen dürfen. Benutzer*innen werden einer der folgenden Rollen 
mit den entsprechenden Berechtigungen zugeordnet: 
i) Gast: Lesen einer fiktiven Betriebserhebung 
ii) Interviewer:  

 Erfassen, Lesen, Editieren und Löschen von Betriebserhebungen. 
 Anfügen neuer Betriebserhebungen und Zuordnen zu Projekten.  
 Provisorisches Erfassen von Masterdaten. 

 
Nach Ablauf einer Lizenzvereinbarung oder bei Auflösung eines Arbeitsverhältnisses zwischen 
Benutzer*in und Organisation werden die Benutzerkonten durch die BFH inaktiviert. Die 
Benutzer*innen sind verpflichtet, entsprechende Änderungen der BFH mitzuteilen. Diese 
Benutzer*innen behalten ihr Benutzerkonto und können die RISE-Software im Rahmen einer 
neuen Lizenz wieder nutzen. 

8 Gewährungszeit und Störungsbehebung 

a) Die Software ist immer nutzbar, wird aber nur zur Gewährungszeit für Funktion (GZF) aktiv 
gewartet. Die GZF deckt an Werktagen von Montag bis Freitag einen Zeitraum von 09:00 Uhr 
bis 17:00 Uhr ab. Die Interventionszeit (Eingang Störungsmeldung bis Beginn Instandsetzung 
während der GZF) beträgt weniger als einen Werktag, die Störungsbehebung erfolgt in jedem 
Fall nach dem «best effort» Prinzip innerhalb der GZF per remote Service. 

b) Die Störungsbehebung erfolgt ausschliesslich bei der durch die BFH gelieferten RISE-Software. 
Unterbrüche durch Störungen bei den Arbeitsstationen der Benutzer*innen (Hardware, 
Betriebssysteme, Browser) und / oder Netzwerkzugängen (LAN und WLAN der Benutzer*innen 
zum Rechenzentrum der BFH) sind nicht Gegenstand dieser Gewährleistung. 
Wartungsfenster und Vorlaufzeit für allfällige Wartungsarbeiten werden von der BFH 
vorgegeben bzw. fallweise zwischen Benutzer*innen und BFH abgesprochen. 
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9 Haftung 

a) Die BFH gewährleistet, dass alle Massnahmen getroffen sind, damit die vereinbarte 
Systemverfügbarkeit eingehalten werden kann. Schadenersatzzahlungen für die Folgen von 
Systemausfällen können nicht übernommen werden. 

b) Die BFH erklärt, dass zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrags der Lizenzierung des 
Lizenzgegenstands nach ihrem Wissen keine gewerblichen Schutzrechte Dritter im Umfang 
dieser Lizenz entgegenstehen. Der Lizenznehmer anerkennt die Gefahr, dass die Nutzung des 
Lizenzgegenstands dennoch zu einer Verfolgung wegen Rechtsverletzung führen kann. Für 
diesen Fall kann die BFH nicht haftbar gemacht werden. 

c) Die BFH haftet nicht für die kaufmännische und inhaltliche Verwertbarkeit des 
Lizenzgegenstands. Das diesbezügliche Risiko tragen vollumfänglich die 
Vertragsunterzeichner*innen und Benutzer*innen. 

d) Die Haftung der BFH ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
e) Vertragsunterzeichner*innen und Benutzer*innen allein tragen jegliche Haftung für 

irgendwelche Folgen aufgrund von Mängeln an Vertragsprodukten, insbesondere Sach- und 
Personenschaden, entgangener Gewinn oder Verlust von Nutzungsvorteilen. Sie halten die BFH 
frei von allfälligen Forderungen Dritter. 

10 Geheimhaltung 

a) Die Parteien verpflichten sich zur Geheimhaltung der ihnen vor und während der 
Vertragsdauer überlassenen Informationen und Materialien, auch wenn diese nicht 
ausdrücklich als geheim oder vertraulich bezeichnet worden sind. Die Pflicht zur 
Geheimhaltung gilt unabhängig davon, ob vertrauliche Information schriftlich, mündlich, 
elektronisch oder in Form von Ausrüstungen, Proben, Mustern oder Produkten zugänglich 
gemacht wird.  

b) Die Parteien verpflichten sich, die vertraulichen Informationen und Materialien nicht für 
andere Zwecke zu verwenden, als im Vertragsgegenstand beschrieben. 

c) Die Parteien verpflichten sich, auch Personen, die nicht bei ihnen angestellt sind (z. B. 
Studierende, Hilfskräfte, Beratungspersonen, IT-Partner), aber Zugang zu Informationen und 
Materialien haben, die gleichen Verpflichtungen aufzuerlegen, wie sie hier eingegangen sind. 
Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten werden diese Pflichten den Mitarbeitenden der 
Parteien auch für die Zeit nach dem Ausscheiden auferlegt. 

d) Für die RISE-Lizenz «Lehrpersonen und Schulen» müssen die verantwortlichen Lehrpersonen 
sicherstellen, dass Studierende nur Zugang zu Betriebsdaten haben, zu denen sie berechtigt 
sind. Bei einem Wechsel der Studierenden bedeutet dies, dass die Passwörter der 
Benutzerkonten neu vergeben werden müssen. 
Weiter soll mit der RISE-Lizenz «Lehrpersonen und Schulen» keine kommerzielle Beratung 
betrieben werden, sie ist nur für den Einsatz in der Lehre zu verwenden. 
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e) Der Geheimhaltungsverpflichtung unterliegen nicht Informationen und Materialien,  
i) die der Öffentlichkeit oder Dritten bereits bekannt waren, bevor sie durch eine der 

Parteien bekannt gegeben wurden; 
ii) die einer Partei durch einen verfügungsberechtigten Dritten bekannt gemacht wurden; 
iii) die sich auf die Kontaktdaten der Parteien beschränken; dies gilt jedoch nur, soweit diese 

Informationen intern im Rahmen des Kundenmanagements weitergegeben und genutzt 
werden; 

iv) die zu Forschungszwecken genutzt werden, sofern sie in pseudonymisierter oder 
anonymisierter Form bekannt gemacht werden. 

11 Datenschutz und Datenbearbeitung 

a) Alle in die Nutzung von RISE involvierten Parteien tragen Verantwortung für die Gewährleistung 
von Datenschutz und Datensicherheit. Sie verpflichten sich, die geltenden 
Datenschutzbestimmungen einzuhalten. 

b) Die Departemente und Dienste der BFH dürfen die Daten des Lizenznehmers und 
Benutzer*innen zwecks Kundenbeziehungspflege und Marketing in ihrem CRM-System (BFH 
Kundenbeziehungsmanagementsystem) bis auf Widerruf führen und gelegentlich relevante 
Informationen (z.B. Einladungen zu Veranstaltungen, Informationen zu neuen Angeboten) 
zukommen zu lassen. 

c) Die Departemente und Dienste der BFH verpflichten sich, die Sicherheit persönlicher 
Informationen vor fremdem Zugriff zu gewährleisten. 

d) Die BFH schützt die in der RISE-Software gespeicherten Betriebsdaten gegen Verlust und/oder 
ungewollte Fremdeingriffe durch technische und organisatorische Massnahmen. 

e) Zur Kontrolle der Lizenzvereinbarungen kann es notwendig sein, dass 
Vertragsunterzeichner*innen Informationen über Benutzer*innen erhalten, die im Rahmen ihrer 
Lizenz tätig waren oder sind. 

f) Mit Ausnahme des Passworts sind alle Nutzerdaten unverschlüsselt in der Nutzerdatenbank 
gespeichert. Der Zugang zur Nutzerdatenbank ist grundsätzlich der BFH vorbehalten. 

g) Die Auflösung von Benutzerkonten erfolgt normalerweise auf Antrag des Benutzers oder der 
Benutzerin durch die BFH. Die BFH behält sich das Recht vor, ein Benutzerkonto aufzulösen und 
eine Benutzerlizenz zu sperren, wenn sich der oder die Benutzer*in 1) nicht an den RISE-
Verhaltenskodex (Annex I) hält oder 2) wenn der oder die Benutzer*in während mehr als 1 Jahr 
nicht mehr über die Email-Adresse erreichbar ist. 

h) Bei der Auflösung eines Benutzerkontos werden mit Ausnahme des Benutzernamens alle Daten 
in der RISE-Software gelöscht. 

12 Verteidigung von Schutzrechten 

Die Parteien informieren sich gegenseitig unverzüglich, wenn sie die Verletzung von diesem Vertrag 
entsprechenden gesetzlichen Schutzrechten durch einen Dritten entdecken oder die Rechte von einem 
Dritten angefochten werden. 

13 Vertragsdauer 

Der Vertrag tritt in Kraft, sobald die Bestätigungsnachricht der BFH an den oder die 
Vertragsunterzeichner*in versendet wurde und endet mit dem Ablauf des seitens der BFH bestätigten 
Lizenzzeitraums.  
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14 Vertragserneuerung 

Der RISE-Lizenzvertrag ist befristet und verlängert sich nicht automatisch. Einen Monat vor Ablauf des 
RISE-Lizenzvertrages wird der oder die Vertragsunterzeichner*in von der BFH kontaktiert und um eine 
Erneuerung angefragt. Bei Nichterneuerung des RISE-Lizenzvertrages stehen die erhobenen Daten 
gemäss Punkt 3. b) in «  
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Vertragsgegenstand, Vertragsbestandteile» zur Verfügung. 
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15 Vorzeitige Vertragsauflösung 

a) Verletzen Vertragsunterzeichner*innen oder die Benutzer*innen diesen Vertrag inkl. 
Verhaltenskodex in schwerwiegender Weise oder wiederholt, hat die BFH das Recht, diesen 
Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Dabei behält sich die BFH das Recht vor, den 
Zugang zur RISE-Software und zu den gespeicherten Daten ab Kenntnis der 
Vertragsverletzung zu verwehren. Das Geltendmachen von Schadensersatzforderungen durch 
die BFH bleibt ausdrücklich vorbehalten. Es steht der BFH frei, unter Beachtung der 
gegenseitigen Interessen eine Frist bis zum Wirksamwerden der Kündigung (Kündigungsfrist) 
festzusetzen und den Zugang zur RISE-Software so lange zu gewähren. 
Unter diese Regelung fallen insbesondere, aber nicht abschliessend, folgende möglichen 
Vertragsverletzungen: 
i) Vertragsunterzeichner*innen oder die Benutzer*innen greifen den Lizenzgegenstand an, 

d.h. greifen die Gültigkeit des lizenzierten Produkts oder seine Funktionsweise an, etwa 
durch Änderung des Softwarecodes.  

ii) Vertragsunterzeichner*innen oder die Benutzer*innen manipuliert den Lizenzgegenstand, 
beispielsweise um zusätzliche Benutzerrechte, welche nicht Gegenstand des RISE-
Lizenzvertrags sind. 

iii) Die persönliche und nicht übertragbare Zugangsberechtigung wird mit anderen 
Benutzer*innen geteilt, indem Passwort und Benutzername weitergegeben werden. 

b) Die Parteien können jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen und durch eine entsprechende 
schriftliche, beidseits unterzeichnete Vereinbarung diesen Vertrag vorzeitig auflösen. Diese 
Auflösungsvereinbarung muss die Modalitäten insbesondere betreffend das Weiterbestehen 
von Nutzungsrechten, Restzahlungen sowie die Geheimhaltung regeln. 

c) Die BFH behält bereits an sie gezahlte RISE-Lizenzgebühren ein; die bis zum Zeitpunkt der 
Vertragsauflösung noch nicht geleisteten, aber fälligen Lizenzgebühren sind noch zu 
entrichten. 

16 Lizenzübertragung 

a) Der RISE-Lizenzvertrag ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der BFH nicht übertragbar. 
b) Ein Rechtseintritt in diesen Vertrag ist lediglich durch allfällige Rechtsnachfolgende des 

Vertragsunterzeichners oder der Vertragsunterzeichnerin möglich, sofern die BFH dieser 
Übertragung zustimmt. Die BFH ist zu einer solchen Zustimmung nicht verpflichtet. Eine 
solche Übertragung wird rechtsgültig mit beidseitiger Bestätigung einer entsprechenden 
Vereinbarung zwischen der BFH und den Rechtsnachfolgenden des Vertragsunterzeichners 
oder der Vertragsunterzeichnerin in elektronischer Form. Lehnt die BFH eine Zustimmung ab, 
gilt das unter Punkt 3. b) und c) und Punkt 15. c) erwähnte Recht. 
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17 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der 
übrigen Teile des Vertrags nicht beeinträchtigt. Die Vertragsparteien verpflichten sich für diesen Fall, 
unverzüglich die betroffene Bestimmung durch eine zulässige und wirksame Vereinbarung zu ersetzen, 
die nach ihrem Inhalt der ursprünglichen Absicht am nächsten kommt. Das Gleiche gilt im Falle einer 
Vertragslücke. 

18 Vertragsänderung und Ergänzung 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform und rechtskräftigen 
Unterschrift der Vertragsparteien. 

19 Anwendbares Recht 

Dieser Vertrag unterliegt Schweizer Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Bern. Die Parteien werden 
sich bemühen, etwaige Streitigkeiten, die sich aus der Durchführung eines Vertrags ergeben, auf 
gütlichem Wege beizulegen. 
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Annex I: RISE-Verhaltenskodex 

Anwendungszweck 

Der Verhaltenskodex dient als Richtlinie für eine glaubwürdige und wirksame Betriebsberatung, die 
gegenüber allen Beteiligten fair und im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ist. 
Die RISE-Methode dient der Unterstützung einer nachhaltigen und intrinsisch motivierten 
Betriebsführung und -entwicklung von Landwirtschaftsbetrieben. Sie dient nicht zur Kontrolle von 
Gesetzen und Regeln, von Anforderungen an Lieferanten oder von Produktionsstandards. 

Beratungsprozess  

Zu einer RISE-Nachhaltigkeitsanalyse und -beratung gehören mindestens 
 
(1) eine vollständige Information der Betriebsleitung bzgl. 

a. Dem Projektrahmen und -ziele, beteiligten Institutionen und Firmen,  
b. abschliessende Angabe darüber, wie Daten gespeichert und wozu sie verwendet werden,  
c. des Rechts, jederzeit die Löschung der erfassten Daten zu verlangen,  
d. der Prinzipien von RISE (wie in RISE-Trainings und RISE-Handbuch vermittelt),  
e. der Freiwilligkeit der Teilnahme und Preisgabe von Informationen,  
f. des erwartbaren Zeitaufwands,  
g. der benötigten Informationen. 

(2) eine schriftliche Datennutzungsvereinbarung zwischen Betriebsleiter*in und RISE-Benutzer*in1,  
(3) eine Datenerhebung einschliesslich Betriebsrundgang,  
(4) eine Datenauswertung mit der RISE-Software,  
(5) ein Feedbackgespräch mit der Betriebsleitung einschliesslich Diskussion der Ergebnisse und 
gemeinsamer Erarbeitung möglicher Verbesserungsmassnahmen. Eine weitere Begleitung der 
Betriebsentwicklung durch die RISE-Benutzer*in ist sinnvoll. 
 
Abweichungen von dem beschriebenen Beratungsprozess sind möglich; diese müssen 
Betriebsleitenden aber transparent kommuniziert werden. 

Freiwilligkeit der Teilnahme an RISE-Analyse und -Beratung 

Die Teilnahme an einer RISE-Analyse und -Beratung ist freiwillig und kann jederzeit abgebrochen werden 
oder es können Antworten im Interview ausgelassen werden. In bestimmten Kontexten wie bspw. in der 
Regionalentwicklung oder Auslobung von Produzenten kann die Teilnahme verlangt werden, ohne 
jedoch die Weitergabe und/oder Kommunikation der Daten und Resultate und das Umsetzen von 
Massnahmen verpflichtend zu machen.  

Sanktionen / Gewährleistung von Vorteilen 

a) Es dürfen weder die erzielten RISE-Punktwerte eines Betriebes noch die Aussagen der 
interviewten Personen dazu verwendet werden, um den/die Betriebsleiter*in zu sanktionieren 
oder ihm/ihr Vorteile zu gewähren. 

b) Werden während der RISE-Anwendung gesetzeswidrige oder gegen einen Produktionsstandard 
verstossende Praktiken entdeckt, ist der/die Betriebsleiter*in darauf hinzuweisen. 

 
1 Dokument ist verfügbar in der RISE-Software unter «Dokumentation» oder beim RISE-Team. 
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Beratungsperson /-Organisation 

a. Benutzer*innen (= Beratungsperson) von RISE sollten über gute Kenntnisse und Erfahrungen in 
der landwirtschaftlichen Produktion und der nachhaltigen Landwirtschaft verfügen und die 
RISE-Methode sicher anwenden können. Idealerweise wird die Beratung in der Sprache des 
Betriebsleiters oder der Betriebsleiterin geführt. 

b. Die Beratungsperson soll eine freundliche und konstruktive Atmosphäre mit 
Betriebsleiter*innen und anderen beteiligten Personen schaffen. Dies ist die Voraussetzung für 
eine gute Qualität und hohe Verlässlichkeit der Daten und damit für eine wirksame Anregung 
eines nachhaltigen Entwicklungsprozesses. 

c. Es dürfen kein Machtgefälle oder Abhängigkeiten zwischen der Beratungsperson/-organisation 
und den Betriebsleiter*innen bestehen. In einem solchen Falle ist eine aussenstehende und 
neutrale Beratungsperson/-organisation zu mandatieren.  

Vertraulichkeit/Sorgfaltspflicht 

a) Alle gesammelten und berechneten Informationen werden von allen beteiligten Personen 
vertraulich behandelt. Weder inner- noch ausserhalb der beteiligten Institutionen dürfen 
Informationen weitergegeben werden, die die Identifizierung der analysierten Betriebe 
ermöglichen würden (z.B. Namen, Adressen oder Koordinaten). 

b) Die Sorgfaltspflichten im Umgang mit Daten werden von allen beteiligten Personen 
eingehalten. Benutzer*innen sorgen dafür, dass niemand unbefugten Zugang zu elektronisch 
oder schriftlich abgelegten Informationen erlangt. Computer mit der RISE-Software müssen 
mit einem sicheren Passwort vor unbefugtem Zugriff geschützt sein. Passwörter für Computer 
und RISE-Software werden geheim gehalten.  

c) Angaben, welche die eindeutige Identifizierung von Landwirtschaftsbetrieben oder Personen 
erlauben, dürfen nur mit Einwilligung der Betriebsleitenden erfasst werden (z.B. 
Personennamen, Adresse, Koordinaten, Flur- oder Ortsnamen). Solche Daten dürfen nur, wenn 
nicht anders abgemacht, in anonymisierter Form an Dritte weitergegeben werden (z.B. mit 
Abkürzungen oder in codierter Form). Ein allfälliger Schlüssel zu einer Codierung muss 
getrennt von den Betriebsdaten und sicher vor unbefugtem Zugriff aufbewahrt werden. 

Datenqualität 

Für die RISE-Analyse werden die besten verfügbaren Informationen genutzt. Die Betriebsleiter*innen 
werden als eigentliche Fachpersonen für den Betrieb anerkannt und seine/ihre Antworten entsprechend 
ernst genommen. RISE-Benutzer*innen prüfen alle Informationen gewissenhaft; werden Angaben 
abgeändert, werde diese den Betriebsleiter*innen kommuniziert. 
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